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E-Rechnung 2027 

    

 

 

Ankündigung - Phase 2: Der verpflichtende  

E-Rechnungsversand beginnt am 01.01.2027 

 

Wie wir bereits in unserem Infobrief E-Rechnung vom Juni 2024 

infomiert haben; beginnt nunmehr die Phase 2 für den ver-

pflichtenden E-Rechnungsversand ab 01. Januar 2027. 

  

Ab dem 01. Januar 2027 müssen 

 inländische Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz 

von mehr als 800.000 € 

 für inländische B2B-Umsätze  
 

 E-Rechnungen ausstellen und übermitteln 
 

 

Ausnahmen = keine E-Rechnungspflicht 
 

 Rechnungen an private Endverbraucher (B2C) 
 Kleinbetragsrechnungen (bis 250 €) 
 Steuerfreie Leistungen § 4 Nr. 8-29 UStG 
 Kleinunternehmer gem. § 19 UstG 

 

Hinweis: Für alle Unternehmen in Deutschland gilt seit 2025 für elektronische Rechnungen 

 die gesetzliche Empfangspflicht  

und 

 die Archivierungspflicht nach GoBD 

 

Ausblick: Ab dem 01. Januar 2028 – bis auf wenige Ausnahmen – müssen alle übrigen Un-

ternehmen im B2B Bereich E-Rechnungen ausstellen. 

 

Haben Sie Fragen zur Thematik E-Rechnung oder zu anderen Themen?  

Sprechen Sie uns an; wir beraten Sie gerne.  
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